
 

Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1261/2018/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 15.02.2018 

Bearbeiter: Stefan Rieger AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Appen 13.03.2018 öffentlich 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 08.03.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 28.03.2018 öffentlich 

 

Bau eines Gehweges an der Wedeler Chaussee 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der geplante Gehweg an der Wedeler Chaussee soll gebaut werden. Bei der dama-
ligen Beschlussfassung war die Gemeinde Appen davon ausgegangen, dass der 
Neubau des Fußweges in wassergebundener Form mit Kosten von ca. 39.000 EUR 
zu realisieren ist. Die Mittel wurden hierfür bereitgestellt. Gleichzeitig gab es bereits 
zum damaligen Zeitpunkt die Annahme, dass der Landesbetrieb für Straßenbau und 
Verkehr den Ausbau der Landesstraße 105 realisieren und in diesem Zusammen-
hang der neu gebaute Gehweg fehl gebaut oder angepasst werden müsste. Insofern 
gab es auch die Hoffnung, den Gehweg im Zusammenhang mit den Ausbauplanun-
gen gemeinsam zu planen und zu bauen (angepasst auf die Ausbaupläne des Lan-
des). Nunmehr ist bekannt, dass das Land Schleswig-Holstein den betroffenen Stre-
ckenabschnitt der Landesstraße sanieren wird. Mit dem Landesbetrieb wurden zwi-
schenzeitig zahlreiche Gespräche in der Sache geführt und die Neubaupläne für den 
Gehweg sind dort bekannt. Jedoch haben sich im Zusammenhang mit den konkreti-
sierten Plänen einige Fragen ergeben, die es aktuell zu klären gilt. Es wurde daher in 
Absprache mit dem Bürgermeister ein Ingenieurbüro beauftragt, welches den Aus-
bau des Gehweges einschätzen soll. Hintergrund, weshalb dies nun erforderlich ist:  
 
Das Land Schleswig-Holstein ist im besagten Streckenabschnitt Flächeneigentümer. 
Die Gemeinde Appen verfügt über keine Flächen. Um den Gehweg zu bauen benö-
tigt die Gemeinde a) Flächen des Landes und b) Flächen von Privateigentümern. 
Hierzu müsste zunächst Grunderwerb getätigt werden. Da auf den Flächen des Lan-
des sich in Teilen ein Graben befindet, müsste dieser a) verrohrt werden (Genehmi-
gung der unteren Wasserbehörde des Kreises erforderlich) und b) müsste die Ge-
meinde die Straßenentwässerung des Landes regeln/bauen, welche bislang über 
den Graben erfolgt. Dies hat uns das Land als klare Vorgabe definiert. Das Ingeni-
eurbüro soll nun ausarbeiten, welche Auswirkungen diese Vorgaben auf die Kosten 
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haben und wieviel Grunderwerb tatsächlich erforderlich wäre. 
Die Berechnung vom Ingenieurbüro (126.050,42€ Netto) liegt vor und weicht von der 
ursprünglichen Kostenschätzung sehr stark ab, sodass die Amtsverwaltung einen 
weiteren Ortstermin mit dem Bürgermeister und dem Ingenieurbüro wahrgenommen 
hatte, um eine alternative zu besprechen. Das Ingenieurbüro hat nach dem Ortster-
min eine weitere Kostenberechnung vorgenommen und die neue Variante über 45m 
Gehweg von dem Grundstück Nr. 14-16 bis zur Kreuzung Appener Str./ Wedeler Ch. 
sieht hingegen zur vorherigen Berechnung nur noch 47.058,82€ Netto vor. Der Lan-
desbetrieb für Straßenbau und Verkehr wurde in der Angelegenheit ebenfalls kontak-
tiert und gebeten zu prüfen ob eine verkürzte Ausführung der ursprünglichen Pla-
nung möglich ist und was nötig wäre diese durchführen zu können. Das LBV ist zu 
dem Entschluss gekommen, dass diese Variante kein Problem darstellt und der 
Gehweg im Nachgang zur Sanierungsmaßnahme erfolgen kann.   
Die Verwaltung empfiehlt der Gemeinde sich für die verkürzte Gehwegvariante zu 
entscheiden.  
 
 
 
 
 
Finanzierung: 
Muss im Haushalt 2018 als Nachtrag eingestellt werden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: Keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss der Gemeinde Appen empfiehlt / der Finanzausschuss der Ge-
meinde Appen empfiehlt / die Gemeindevertretung Appen beschließt den Gehweg 
über 45m ausführen zu lassen und die Kosten im Haushalt 2018 bereitzustellen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 3  
 
 
 



SPD Appen                 

 
Fraktion – 0 41 01 / 2 77 81 und 01 70 / 96 20 25 3 – Lorenzen@msn.com 
         

 
 
Appen, 31. Januar 2018  

 

 
 Bürgermeister der Gemeinde Appen, Herrn H.-J. Banaschak 

 Vors. des Bauausschusses, Frau Heidrun Osterhoff 

 Vors. des Finanzausschusses, Herrn Hans-Peter Lütje 

 Amtsverwaltung Geest und Marsch 
 
 
 

Antrag zur Sitzung des Bauausschusses, der am 8. März 2018 tagt und den 
nachfolgenden Sitzungen des Finanzausschusses und der Gemeindevertre-
tung in Appen 
 
 
Bau eines Gehweges und Verlegung der Bushaltestelle zwischen der Kreuzung K13/L105 in 
Richtung Wedel vor der Wohnbebauung 

 
Der Bauausschuss hat am 02.09.2014 mit Mehrheit beschlossen, einen ausreichend befestigten Ge-
hweg in dem oben bezeichneten Bereich zu bauen. 
 
Die Erforderlichkeit dieser Maßnahme begründete sich aus einer Stellungnahme des Kreises Pinne-
berg vom 15..08.2014, die auf Antrag von Frau Franziska Ploß, die in diesem Bereich wohnhaft ist, 
erfolgte und an die zuständige Amtsverwaltung geleitet wurde. 
 
Eine sofortige Umsetzung des Beschlusses erfolgte nicht, da bereits zum damaligen Zeitpunkt in die-
sem Bereich die Sanierung der L 105 ohne genaue zeitliche Festlegung geplant war. Außerdem sollte 
noch eine Lösung für das Entwässerungsproblem gefunden werden. 
 
Die Landesstraßenbauverwalltung hat nunmehr am 16.01.18 die Amtsverwaltung und die Gemeinde 
darüber in Kenntnis gesetzt, dass die vorgesehenen Sanierungsmaßnahmen der L 105 auf Appener 
Gebiet ab Ende April 2018 bis Ende Juli 2018 durchgeführt werden. 
 
Dies ist aus Sicht der SPD-Fraktion nun auch Anlass, den ursprünglichen Beschluss unter Berücksich-
tigung der neuen Erkenntnisse so umzusetzen, dass die Verkehrssicherheit, hier insbesondere auch 
die Schulwegsicherung erzieltt wird und die Bushaltestelle an die bereits vorgeschlagene Stelle verlegt 
wird und damit auch sichergestellt werden kann, dass ein behindertengerechter Ein- und Ausstieg 
möglich ist.  
 
Wir gehen davon aus, dass für die Verlegung der Bushaltestelle Mittel des Kreises und des Verkehrs-
verbundes bereitgestellt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP Ö  6TOP Ö  6

mailto:Lorenzen@msn.com


 
 
 
 
 
Für den ggf. erforderlichen Grunderwerb sind mit den jeweiligen Eigentümern Verhandlungen aufzu-
nehmen. 
 
Die verbleibenden Kosten für die Gesamtmaßnahme sind über den Nachtragshaushallt 2018 zu finan-
zieren. 
 
Sie Anwohner des besagten Bereiches sind in geeigneter Form zu informieren. 
 
Die Amtsverwaltung wird um die notwendige Unterstützung gebeten. 
 
Wir bitten, über unseren Antrag zu beraten und die notwendigen Beschlüsse zu fassen. 

 
Walter Lorenzen, Fraktionsvorsitzender 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1263/2018/APP/BV 
 
 

Fachbereich: Bauen und Liegenschaften Datum: 20.02.2018 

Bearbeiter: Diana Franz AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 08.03.2018 öffentlich 

Gemeindevertretung Appen 28.03.2018 öffentlich 

 

Widmung der Planstraßen A und B im Geltungsbereich des 
Bebauungsplanes Nr. 27 " An den Gärten" und "Westernstück" 
 
Sachverhalt: 
Öffentliche Straßen sind nach dem Straßen- und Wegegesetz (StrWG) Straßen, We-
ge und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet wurden. Ein Widmungsakt ist 
Voraussetzung für die Zuordnung einer Verkehrsfläche als öffentliche Straße. Die 
Ausweisung einer öffentlichen Verkehrsfläche in einem rechtskräftigen Bebauungs-
plan allein genügt nicht. Die Widmung regelt die Rechtsverhältnisse des Straßenbe-
treibers und bestimmt die Unterhaltspflicht für diese Straße. 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Appen hat in der Sitzung vom 23.06.2016  
den Bebauungsplan Nr. 27 als Satzung beschlossen. Die Erschließung des Wohn-
gebietes erfolgte demnach über die im beigefügten Auszug des Bebauungsplanes 
als Planstraßen A und B bezeichneten Zuwegungen. 
 
Die zwischenzeitlich abgeschlossenen Erschließungsarbeiten innerhalb des Gebie-
tes nahm die Gemeinde Appen vor.  
In der Sitzung der Gemeindevertretung vom 21.03.2017 legte sich die Gemeinde 
Appen bereits fest, die Planstraße A zukünftig „An den Gärten“ und die Planstraße B  
„ Westernstück“ zu nennen. 
 
Die Widmungen der Straßen „An den Gärten“ und „ Westernstück“ für den öffentli-
chen Verkehr erfolgen nach § 6 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 3 a StrWG als Orts-
straße und sind öffentlich bekannt zu machen. 
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Finanzierung: 
entfällt 
  
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die Widmung der 
Erschließungsstraße A der Flur 6, Flurstück 546 im Bereich des Bebauungsplanes 
Nr. 27 gemäß § 6 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 3a des Straßen- und Wegegeset-
zes Schleswig-Holstein für den öffentlichen Verkehr als Ortsstraße mit dem Namen 
„An den Gärten“. Die Widmung ist ortsüblich bekannt zu machen. 
 
Der Bauausschuss empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, die Widmung der 
Erschließungsstraße B der Flur 6, Flurstück 573 im Bereich des Bebauungsplanes 
Nr. 27 gemäß § 6 in Verbindung mit § 3 Abs. 1 Nr. 3a des Straßen- und Wegegeset-
zes Schleswig-Holstein für den öffentlichen Verkehr als Ortsstraße mit dem Namen 
„Westernstück“. Die Widmung ist ortsüblich bekannt zu machen.  
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen:  
Lageplan  
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1269/2018/APP/AN 
 
 

Fachbereich: Bürgerservice und Ordnung Datum: 26.02.2018 

Bearbeiter: Jenny Thomsen AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 08.03.2018 öffentlich 

 

Antrag der FDP-Fraktion über die Einrichtung eines Linksabbiegers 
L106/K13 
 
Sachverhalt: 
Die FDP-Fraktion hat den anliegenden Antrag gestellt. Hintergrund ist, dass es sich 
bei der Kreuzung L 106/K13 um einen Gefahrenpunkt handelt. Da in 2019 die Fahr-
bahn der Hauptstraße saniert werden soll, wäre es sinnvoll, jetzt bereits mögliche 
Veränderungen, wie z.B. einen Linksabbieger zu beantragen.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Gemeinde muss entsprechende Anträge an das Land und den Kreis richten. Es 
werden hierzu bereits Gespräche stattfinden. Es steht ein Termin mit Land und Kreis 
fest. Dieser findet vor dem Bauausschuss statt, so dass eine Info an die Vorsitzende 
über den Ausgang erfolgt.  
 
 
 
Finanzierung: 
entfällt.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss beschließt, dass zeitnah Gespräche mit den zuständigen Behör-
den zu führen und mögliche Lösungen (wie z.B. eine Linksabbiegerspur) zu finden 
und zu beantragen.  
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__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag der FDP-Fraktion 
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Gemeinde Appen 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 1270/2018/APP/AN 
 
 

Fachbereich: Bürgerservice und Ordnung Datum: 26.02.2018 

Bearbeiter: Jenny Thomsen AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Bauausschuss der Gemeinde Appen 08.03.2018 öffentlich 

 

Antrag der FDP-Fraktion zur Verkehrssituation im Bereich des 
Bürgerhauses aufgrund des Neubau  der Kindertagesstätte 
 
Sachverhalt: 
Die FDP-Fraktion hat den anliegenden Antrag gestellt. Es wird beantragt, dass recht-
zeitige Gespräche mit Kreis und Land bezüglich der Verkehrssicherheit geführt wer-
den. Eine Fertigstellung der Kindertagesstätte ist für 2019/2020 geplant. Es wird 
dann mit 120 Kindern und 20 Mitarbeitern gerechnet. Eine vernünftige Verkehrsrege-
lung sollte bis dahin bereits fertig gestellt sein.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Wie bereits richtig ausgeführt, ist das Land in Zusammenarbeit mit dem Kreis zu be-
teiligen. Die Gemeinde kann Vorschläge machen und Veränderungen beantragen 
bzw. in gemeinsamen Gesprächen klären.  
Ferner gibt es die Möglichkeit eine Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h zu be-
antragen. Eine weitere Ampeleinrichtung würde vermutlich aufgrund der Nähe der 
Ampel an der Schulstraße abgelehnt werden. Weitere Möglichkeiten sollten bei ge-
meinsamen Gesprächen abgeklärt werden. 
 
 
 
Finanzierung: 
entfällt 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Bauausschuss beschließt, dass gemeinsame Gespräche mit dem Kreis und dem 
LBV zeitnah geführt werden.  
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__________________ 
Banaschak 
 
 
 
Anlagen: 
Antrag FDP-Fraktion  
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